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Vorwort 

Als ich vor über zwanzig Jahren begann, mich mit der Besteuerung von Grenz-
gängern insbesondere in die Schweiz zu beschäftigen, lag das Augenmerk der 
deutschen Finanzverwaltung noch auf der steuerlichen Einheitsbetrachtung 
der Schweizer beruflichen Altersvorsorge: sowohl hinsichtlich des Obligato-
riums und des Überobligatoriums des Alterssparguthabens als auch in der 
Unterscheidung der privatrechtlich bzw. der öffentlich-rechtlich organisier-
ten Schweizer Pensionskasse. Leitende Angestellte waren nach Ansicht der 
deutschen Finanzverwaltung nur mit eingetragener Funktionsbezeichnung 
im Schweizer Handelsregister auch steuerlich diesem Personenkreis zuzuord-
nen. Die Berufsgruppe des Bordpersonals war auch damals schon, was die 
Durchführung des Besteuerungsverfahrens angeht, schwer zu handhaben. 
Beide Beteiligten waren im Ermittlungsverfahren bemüht, durch Schätzung 
der Tätigkeitsorte die Erbringung des Einzelnachweises für die Zuweisung des 
Besteuerungsrechtes zu vermeiden. Auch die abkommensrechtliche Zuwei-
sung des Besteuerungsrechts von Abfindungen anlässlich der Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses hat in den letzten zwanzig Jahren einen Wandel 
im Charakter erfahren: von der kausalen Zuordnung zur bisherigen Tätigkeits-
ausübung über den Verlust des Arbeitsplatzes und der sich daraus ergebenden 
unterschiedlichen abkommensrechtlichen Verteilung des Besteuerungsrechts.

Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen zwischen der deutschen Finanz-
rechtsprechung und der deutschen Finanzverwaltung und die sich daraus er-
gebende Rechtsfortentwicklung in der Besteuerung des Grenzgängers spiegeln 
sich in ca. 70 BFH-Urteilen und über 90 FG-Urteilen allein durch das FG Baden-
Württemberg sowie ca. elf BMF-Schreiben bzw. Konsultationsvereinbarungen 
wider – dies bei ca. 90.000 Grenzgängern in die Schweiz, nach Österreich und 
Frankreich, also ca. 0,2 Prozent der in Deutschland unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtigen Personen. Berücksichtigt ist in diesem Buch auch ganz aktu-
ell eine Prognose der BFH-Auslegung des Tatbestandsmerkmals „aufgrund 
der Arbeitsausübung“ in der Grenzgängerregelung des Art. 15a Abs. 2 Satz 2 
des DBA Schweiz sowie der Frage, welche Kriterien für eine „berufsbedingte 
Nichtrückkehr“ an den (inländischen) Wohnort nach Arbeitsende vorliegen 
auf Grundlage der mündlichen Verhandlung im Verfahren VI R 14/24 vom 
9. April 2026. Auf Basis der zweiten mündlichen Verhandlung an diesem Tag 
(Verfahren VI R 31/24) wird eine zweite Prognose angestellt: Die Nichtrück-
kehr aufgrund der Arbeitsausübung kann nicht allein mit der Entfernung zwi-
schen Wohnort und Arbeitsort begründet werden. Maßgebend für die Ausle-
gung des Begriffs der „Zumutbarkeit der Rückkehr“ sind auch die Dauer der 
Arbeitszeit, die Art der Arbeit und die Fahrtzeit.

Aus meinem Blickwinkel (trotzdem) ein ungemein interessanter Bereich des 
deutschen bzw. internationalen Steuerrechts, geprägt durch die divergieren-
den Auslegungspositionen der Exekutive und Judikative, die ich versuche, in 
diesem Buch transparenter zu machen und in einen systematischen Zusam-
menhang zu bringen. Dazu habe ich – soweit ersichtlich – sämtliche Meinungs-



äußerungen der zwei beteiligten Seiten der Rechtsfortentwicklung der Grenz-
gängerbesteuerung im Grenzgebiet zur Schweiz, Österreich und Frankreich 
der letzten zwanzig Jahre in diesem Buch zusammengetragen. Was die Schwei-
zer Pensionskasse angeht, hoffe ich, dies in der folgenden Auflage nachholen 
zu können, da der Umfang des Buches dies in der ersten Auflage nicht zuließ.

Mein besonderer Dank für die verlegerische Betreuung gilt dem steuerrechtli-
chen Lektorat im Verlag C.H.Beck, Frau Jule Wituschek.

Last but not least möchte ich auch meiner Partnerin Dr. Alexandra Marten für 
ihre Geduld und Bereitschaft danken, sich mit diesem für sie nicht so leichten 
Thema zu beschäftigen.

Konstanz, Radolfzell im April 2026� Gerold Miessl
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